
2010-07-28 Stadt Dessau-Roßlau  
 
 
 
 
                                                                                                                                         
 
  Vorlage 

 
Drucksachen-Nr.: DR/BV/262/2010/II-20 

Einreicher: Amt für Stadtfinanzen 
 

 
Beratungsfolge Status Termin Für Gegen Enthaltung Bestätigung
Dienstberatung des 
Oberbürgermeisters 

nicht 
öffentlich 02.08.2010     

Ausschuss für Finanzen öffentlich 18.08.2010 zur Information 
 
 
Titel: 
 
Einführung der Doppik, Bewertungsrichtlinie Teil "Kunst- und Kulturgegenstände der 
Anhaltischen Gemäldegalerie" 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Bewertungsrichtlinie Teil „Kunst- und Kulturgegenstände der Anhaltischen 
Gemäldegalerie“ wird zugestimmt. 
 

2. Für die externe Bewertung der graphischen Sammlung sowie besonders 
wertvoller Gemälde der Anhaltischen Gemäldegalerie werden 20.000 EUR im 
Haushaltsplan 2011 bereitgestellt. 

 
Gesetzliche Grundlagen: Gemeindeordnung,  

Gemeindehaushaltsverordnung Doppik 
Bewertungsrichtlinie des Landes Sachsen-Anhalt 

Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse:  
Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:  
Hinweise zur Veröffentlichung:  

 
 
Finanzbedarf/Finanzierung: 
 
Zusammenfassung/ Fazit: 
 
 
Begründung: siehe Anlage 1 
 
Für den Einreicher: 
 
 
 
Beigeordnete 


